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ZAHNÄRTLICHER NOTFALLDIENST

 ■ Samstag, 20.12., Sontag, 21.12.2025   
 Dr. Stefan Wittmann, Südliche Ringstr. 32
 Schwabach, Tel.Nr.: 09122 / 2171

 ■ Montag, 22.12., Dienstag, 23.12.2025
 Dr. Christoph Wolff, Rügländer Str. 6
 Ansbach, Tel.Nr.: 0981 / 89380          

 ■ Mittwoch, 24.12.2025  
 Dr. Renate Göttlein, Rüderner Str. 2         
 Dietenhofen, Tel.Nr.: 09824 / 5628          

 ■ Donnerstag, 25.12.2025, Freitag, 26.12.2025     
 Dr. Alexander Eberlein, Hauptstr. 39,    
 Langfurth, Tel.Nr.: 09856 / 9595  

 ■ Samstag, 27.12., Sonntag, 28.12.2025
 Dr. Danielle Bartes, Mühlweg 2  
 Abenberg, Tel.Nr: 09178 / 202
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses sind noch keine Termine 
für Januar 2026 bekannt. Bitte schauen Sie auf www.notdienst-
zahn.de vorbei, um sich zu informieren.

APOTHEKENDIENST
Dienstbereitschaft außerhalb der üblichen Geschäftszeiten

 ■ 17.12.2025 Löhe-Apotheke, Bahnhofstr. 7
     Neuendettelsau, Tel.: 09874 / 68200

 ■ 18.12.2025 Pluspunkt Apotheke im Brückencenter Ansbach, 
     Residenzstr. 2-6, Ansbach, Tel.: 0981 / 84544

 ■ 19.12.2025 Neue Apotheke Lichtenau, Ansbacher Straße 3a
     Lichtenau, Tel.: 09827 / 2401225

 ■ 20.12.2025 Rangau-Apotheke, Rothenburger Str. 7
     Großhabersdorf, Tel.: 09105 / 710

 ■ 21.12.2025 Medicon-Apotheke, Platenstr. 28
     Ansbach, Tel.: 0981 / 2030

 ■ 22.12.2025 Laurentius-Apotheke , Johann-Flierl-Str. 35
     Neuendettelsau, Tel.: 09874 / 67820

 ■ 23.12.2025 Apotheke Eyb, Eyber Str. 74
     Ansbach, Tel.: 0981 / 46603501

 ■ 24.12.2025 Pfauen-Apotheke, Zwernberger Weg 3
     Nürnberg, Tel.: 0911 / 673725

 ■ 25.12.2025 Markt-Apotheke, Marktplatz 5
     Dietenhofen, Tel.: 09824 / 91177

 ■ 26.12.2025 Praeventicus-Apotheke, Altendettelsauer Str. 3
     Petersaurach, Tel.: 09872/9528844

 ■ 27.12.2025 Weigel-Apotheke, Richard-Wagner-Str. 18
     Wolframs-Eschenbach, Tel.: 09875 / 291

 ■ 28.12.2025 Neue Apotheke Lichtenau, Ansbacher Straße 3a
     Lichtenau, Tel.: 09827 / 2401225

 ■ 29.12.2025 Weigel-Apotheke, Richard-Wagner-Str. 18
     Wolframs-Eschenbach, Tel.: 09875 / 291

 ■ 01.01.2026 Stadt-Apotheke, Hauptstr. 24,
     Windsbach, Tel.: 09871 / 372

 ■ 02.01.2026 Hof- und Rats-Apotheke, Martin-Luther-Platz 1
     Ansbach, Tel.: 0981 / 2203

 ■ 03.01.2026 Luitpold-Apotheke, Oberhäuserstr. 35
     Ansbach, Tel.: 0981 / 61252

 ■ 04.01.2026 Markgrafen-Apotheke, Nürnberger Str. 34
     Ansbach, Tel.: 0981 / 2254

 ■ 05.01.2026 Maximilians-Apotheke, Maximilianstr. 7,
     Ansbach, Tel.: 0981 / 2547

 ■ 06.01.2026 Weinberg-Apotheke, Eichendorffstr. 1
     Ansbach Tel.: 0981 / 488800

 ■ 07.01.2026 Markt-Apotheke, Marktplatz 5
     Dietenhofen, Tel.: 09824 / 91177

 ■ 08.01.2026 Weigel-Apotheke, Richard-Wagner-Str. 18
     Wolframs-Eschenbach, Tel.: 09875 / 291

 ■ 09.01.2026 Laurentius-Apotheke, Johann-Flierl-Str. 35
     Neuendettelsau, Tel.: 09874 / 67820

 ■ 10.01.2026 Löhe-Apotheke, Bahnhofstr. 7
     Neuendettelsau, Tel.: 09874 / 68200

 ■ 11.01.2026 Pluspunkt Apotheke im Brückencenter Ansbach, 
     Residenzstr. 2-6, Ansbach, Tel.: 0981 / 84544

 ■ 12.01.2026 Fontana Apotheke, Fürther Str. 29
     Heilsbronn, Tel.: 09872 / 9572720

 ■ 13.01.2026 Weigel-Apotheke, Hauptstr. 37
     Merkendorf, Tel.: 09826 / 659650

 ■ 14.01.2026 Apotheke Eyb, Eyber Str. 74
     Ansbach, Tel.: 0981 / 46603501

 ■ 30.12.2025 Rangau-Apotheke, Rothenburger Str. 7
     Großhabersdorf, Tel.: 09105 / 710

ELEKTRIZITÄTS- UND WASSERWERK
Für Notfälle sind die Gemeindewerke für die Strom-, Wasser- und 
Gasversorgung unter Tel.: 0172-8115020 sowie die Kläranlage un-
ter Tel.: 0179-1176244 erreichbar.

ENERGIE NETZ GMBH
Zentrale Störungsannahme - Strom: 0800 234-2500

NOTRUFNUMMER RECKENBERG-GRUPPE
Während der allgemeinen Dienstzeit: 09831/6781-0. 
Nach Dienstschluss und an Sonn- und Feiertagen:  0172/8102334 
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ÖFFNUNGSZEITEN
Achtung! In den Weihnachtsferien gelten abweichende Öff-
nungszeiten - siehe Rathausmitteilungen

Rathaus
Telefon 09874/502-0
Montag – Freitag� 08:00 – 12:00 Uhr
Montag� 14:00 – 18:00 Uhr
Zusätzlich:
Dienstag – Donnerstag� 14:00 – 16:00 Uhr nur mit Termin!

Gemeindebücherei
Montag – Freitag� 10:00 – 12:00 Uhr
Montag� 15:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch� 15:00 – 18:00 Uhr
Freitag� 14:00 – 17:00 Uhr

Freizeitbad Novamare 
Montag – Freitag� 15:00 – 22:00 Uhr
(in den bayerischen Ferien bereits ab 13:00 Uhr)
Samstag, Sonntag� 10:30 – 18:00 Uhr

Bahnhof Neuendettelsau 
Bahnhofstr. 38
Telefon 09874/42 36

Montag – Mittwoch� 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag, Freitag� 13:00 – 17:00 Uhr

Abfallwirtschaft:
Wertstoffhof
Winteröffnungszeiten 01. November bis 31. März
Mittwoch� 14:00 – 17:00 Uhr
Samstag� 09:00 – 13:00 Uhr

Das Abfall-ABC im Abfallratgeber 2025 des Landratsamts Ansbach 
gibt detailliert Auskunft, welche Arten von Müll auf welchem Wege 
entsorgt werden können. Sie finden den Abfallratgeber auch on-
line unter www.landkreis-ansbach.de/Bürgerservice/Abfall/Abfall-
ratgeber.

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:					    Gelber Sack:
Donnerstag, 15. Januar		  Dienstag, 30. Dezember
Biotonne:						     Restmüll:
Mittwoch, 31. Dezember		 Dienstag, 23. Dezember
Mittwoch, 14. Januar			   Donnerstag, 8. Januar

Öffnungszeiten Bauschuttdeponie Meyer
Montag - Donnerstag� 7:00 Uhr - 16:30 Uhr
Freitag� 7:00 Uhr - 14:30 Uhr
Infos unter www.meyer-recycling-bauschutt.de

Der Bürgermeister informiert

Gesundheitszentrum Neuendettelsau
Ein zentraler Meilenstein war die Eröffnung des Gesundheitszen-
trums am 3. Februar. Nach intensiven Vorbereitungen konnte das 
Team des Kommunalunternehmens die Praxis einrichten, techni-
sche Systeme installieren und Abläufe organisieren. Mit Dr. Benja-
min Welte und Dr. Ernst Grünsteidel sowie der Physician Assistant 
Jérome Wäger wurde eine wohnortnahe medizinische Versorgung 
auf modernem Niveau etabliert. Bürgermeister Schmoll betont: 
„Unsere Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt. Eine medizinische Ver-
sorgung vor Ort ist heute keine Selbstverständlichkeit – umso er-
freulicher ist, was hier gemeinsam geschaffen wurde.“
Gemeindezentrum St. Nikolai
Nach Erreichen des Spendenziels prüft die Kirchengemeinde St. 
Nikolai gemeinsam mit der Gemeinde Neuendettelsau neben dem 
bisherigen Standort am Friedhof nun auch eine neue Option im 
Zentrum des Ortes. Das Löhehaus-Areal ist als Standort attraktiv, 
bringt aber höhere Kosten und bauliche Anforderungen mit sich. 
Die Städtebauförderung signalisiert Unterstützung, und der Ge-
meinderat hat eine Weiterplanung beschlossen. Ziel bleibt ein zu-
kunftsfähiges Gemeindehaus für Begegnung und Gemeinschaft.
Gewerbegebiet Aich
Die Prüfung eines neuen Gewerbegebiets am Hirtenbuck in Aich 
dient der Schaffung dringend benötigter Arbeitsplätze. Nach ei-
nem gut besuchten Informationsabend und der Beauftragung von 
Fachgutachten sollen alle Fragen zu Lärm, Verkehr und Umwelt 
beantwortet werden, bevor konkrete Planungen oder Firmenzu-
sagen erfolgen. Die Gemeinde betont: Bedenken werden ernst 
genommen, eine Entscheidung erfolgt erst nach Abschluss aller 
Untersuchungen.
Windkraft für die Region
Die erforderlichen Pachtverträge für künftige Windkraftstandorte 
wurden abgeschlossen, ein Kooperationsvertrag mit möglichen 
Projektierern wird derzeit vorbereitet. Die Umsetzung erfolgt unter 
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, um erneuerbare Energi-
en in der Region weiter auszubauen.
ISEK-Sanierungsgebiet
Ende Oktober informierte die Gemeinde rund 180 Bürgerinnen 
und Bürger über das ISEK-Sanierungsgebiet. Ziel war, Fragen zu 
klären und Missverständnisse auszuräumen, insbesondere nach 
dem überraschenden Grundbuchvermerk. Bürgermeister Schmoll 
erklärte: „Die Ausweisung eines Sanierungsgebiets eröffnet Chan-

cen auf Fördermittel, Wertsteigerungen und steuerliche Vorteile – 
ohne Verpflichtung für Eigentümer.“ Die Gemeinde wird weiterhin 
transparent informieren.
Bau der Grund- und Mittelschule
Durch die Fachplaner in den Bereichen Freiflächen, Heizung – Sani-
tär, Elektro, Großküchen, Brandschutz uvm. wurden die Planungen 
aufgegriffen und vorangetrieben. Möglichst bald sollen die ersten 
Entwürfe mit den betroffenen Gruppen, wie Schulfamilie, TSC, An-
wohner und Betriebsrat abgestimmt werden, damit im Anschluss 
durch den Gemeinderat über die Weiterführung der Planungen 
beschlossen werden kann.
„Oberer Schaltengarten“
In diesen Tagen hat der Gemeinderat über den Abschluss des städ-
tebaulichen Wettbewerbs im Schaltengarten abgestimmt. Nun 
kann mit einem zukunftsträchtigen Wohn- und Erschließungskon-
zept in die Bauleitplanung eingestiegen werden. Spätestens ab 
2028 soll es dann möglich sein, dass erste Grundstückseigentümer 
mit dem Bau beginnen.
Neues Übergabeschalthaus
Nach über 70 Jahren ersetzt ein neues Schalthaus das alte „Trafo-
haisla“. Der Neubau erhöht die Versorgungssicherheit erheblich 
und stellt die Energieversorgung langfristig auf eine stabile Basis.
Glasfaserausbau
Im 2. Quartal 2025 startete der Glasfaserausbau in Neuendettelsau. 
Über 11 Kilometer Glasfaserkabel wurden verlegt, 12 neue Netz-
verteiler installiert. Über 380 Haushalte können künftig Anschlüsse 
mit bis zu 1.000 Mbit/s nutzen – ideal für Homeoffice, digitales Ler-
nen und Streaming.
Wasserwanderweg
Die Planungen für einen neuen Wasserwanderweg in der Jakobs-
ruh konnten zwischenzeitlich mit dem Wasserwirtschaftsamt ab-
gestimmt werden. Es wird ein attraktiver Rundweg für die Naher-
holung entstehen, der gleichzeitig auch viel über die Geschichte 
der Wasserversorgung in Neuendettelsau und Gewässerökologie 
erzählen kann. Die Umsetzung des Projekts wird durch die großzü-
gige Unterstützung des Wasserwirtschaftsamts Ansbach möglich. 
Bereits nächstes Jahr sollen die Bauarbeiten an dem Weg begin-
nen.
Verkehr und Infrastruktur
Nach der öffentlichen Anhörung zum Ausbau der BAB6 durch die 
Autobahn GmbH gehen wir davon aus, dass die Planungen nun 
zügig voranschreiten und bald mit einem Beginn der Bauarbeiten 
gerechnet werden kann. Für den Umbau der Anschlussstelle Neu-
endettelsau wird eine zeitlich befristete Sperrung der Staatsstraße 
2410 unumgänglich sein. Auf entsprechende Behinderungen wer-
den wir uns einstellen müssen.
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Sport und Fitness
Neuendettelsau wurde erneut zur fittesten Kommune im BLSV-
Bezirk Ansbach gekürt. 239 Sportabzeichen wurden abgelegt, be-
eindruckender Einsatz von Erwachsenen, Kindern, Jugendlichen 
und Menschen mit Behinderung. Die feierliche Übergabe fand am 
5. April 2025 statt.

Ehrenamt, Integration und Sicherheit
•	 Vier Jahre Sicherer Hafen: Neuendettelsau nimmt Geflüch-

tete auf, unterstützt durch Ehrenamtliche und die kommunale 
Integrationskraft Susanne Wittmann.

•	 Defibrillatoren: Zehn neue Geräte stehen seit September be-
reit, praxisnahe Schulungen sichern die Nutzung.

•	 Baum-Challenge: Vereine pflanzten gemeinsam Bäume, die 
Gemeinde selbst beteiligt sich aktiv.

Feste und Veranstaltungen
•	 Kernfrankenfest: Das zweite Fest fand am 3./4. Mai statt. Trotz 

Regenschauern genossen Besucher Musik, Mitmachaktionen, 
Ponyreiten und regionale Produkte.

•	 Kerwa 2025: Fröhliche und friedliche Tage mit Lasershow und 
zahlreichen Vereinen – herzlicher Dank an alle Helferinnen und 
Helfer.

•	 Dorffest am Bahnhof: Am 21. September erlebten Gäste ein 
buntes Programm mit Musik, Zirkus, Mitmachaktionen und ku-
linarischen Highlights.

Zweckverband Kernfranken
Der Zweckverband nimmt Fahrt auf. Kernaufgaben: gemeinsame 
Verkehrsüberwachung, einheitliche EDV-Standards für Schulen 
und Fortschreibung des ländlichen Entwicklungskonzepts. Die 
Umsetzungsmanagerin, Janine Mändlein finden Sie seit 1. Septem-
ber in der Bahnhofstraße.

Jahresrückblick

2025

Zweckverband Kernfranken

Gemeindezentrum St. Nikolai

Kirchweih 2025

Baum-Challenge

ISEK-Sanierungsgebiet

Kernfrankenfest

Gesundheitszentrum Neuendettelsau

Dorffest
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 Amtliche Bekanntmachungen 

Bekanntmachung über die Eintragungsmöglichkei-
ten in Unterstützungslisten für die Wahl
des Gemeinderats,
der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters/
des Kreistags
der Landrätin oder des Landrats

am Sonntag, 08. März 2026

1.
Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften 
benötigen, können sich die Wahlberechtigten ab dem Tag nach 
der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis Mon-
tag, den 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, mit 
Familienname, Vorname und Anschrift in eine Unterstützungsliste 
eintragen.
2.
Es bestehen folgende Eintragsmöglichkeiten:
Nr. des Eintragungs-
raums

Anschrift des Eintra-
gungsraums

Eintragungszeiten

1 Rathaus

Zimmer 1 und/oder 
2

Johann-Flierl-Stra-
ße 19, 91564 Neu-
endettelsau, barrie-
refrei

Mo – Fr 08:00 bis 
12:00 Uhr
Mo 14:00 bis 18:00 
Uhr
Di – Do 14:00 bis 
16:00 Uhr
zusätzlich am
Montag, 05. Januar 
2026,
18:00 bis 20:00 Uhr
und
Samstag, 17. Januar 
2026
zwischen 10:30 und 
12:30 Uhr

3.
Wenn mehrere Eintragungsräume eingerichtet sind, können sich 
die Wahlberechtigten in jedem Eintragungsraum in der Gemeinde 
eintragen.
4.
Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaub-
haft macht, wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht 
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, 
einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Ein-
tragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides statt zu 
versichern, dass diese Voraussetzungen für die Erteilung vorlie-
gen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, 
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre 
Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie 
vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung ab-
zugeben. Eintragungsscheine können schriftlich (auch per E-Mail) 
oder mündlich (nicht telefonisch) bei der Gemeinde beantragt 
werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden.
5.
Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalaus-
weis, ausländische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ihren 
Identitätsausweis, oder ihren Reisepass vorlegen.
Neuendettelsau, 09. Dezember 2025

Christoph Schmoll

1. Bürgermeister

Neuendettelsau aktuell

Neues aus der Integrationsarbeit: Advent in den 
Flüchtlingsunterkünften
Das Vorbereitungsteam der 
diesjährigen Weihnachtsaktion 
für die Flüchtlinge in den Ge-
meinschaftsunterkünften und 
Übergangswohnheimen hatte 
sich für heuer etwas Besonde-
res ausgedacht: In diesem Jahr 
sollten ALLE Flüchtlinge besucht 
werden, und ALLE sollten ein 
Tütchen mit weihnachtlichen 
Süßigkeiten bekommen. Dies 
war ein großes Vorhaben – und 
dass es sich tatsächlich realisie-
ren ließ, war nicht zuletzt den 
großzügigen Süßigkeiten-Spen-
den eines ortsansässigen Supermarktes und des Helferkreises „Si-
cherer Hafen“ zu verdanken. Wie schon im vergangenen Jahr er-
hielten wir auch heuer wieder reichlich Lebkuchen, Mini-Stollen, 
Spekulatius und Kokosmakronen für die Flüchtlinge in unseren 
Häusern, so dass wir für jede und jeden einzelnen ein Päckchen 
packen konnten. So ausgestattet machte sich ein Team aus meh-
reren Ehrenamtlichen des Sicheren Hafens zusammen mit der 
kommunalen Integrationsbeauftragten am Abend des 4. Dezember 
auf, um von Haus zu Haus zu gehen und die Menschen mit Weih-
nachtsliedern und Süßigkeiten zu erfreuen. Neben der Musikgrup-
pe zog auch der Nikolaus mit, um Groß und Klein zu beschenken. 
Die imposante Erscheinung mit seinem roten Mantel und weißen 
Rauschebart beeindruckte nicht nur die Kinder, sondern versetzte 
auch so manchen Erwachsenen in nostalgische Verzückung und 
sorgte mit seinem gütig-polternden Auftreten für Freude und gute 
Stimmung. Viele Kinder und Erwachsene waren so begeistert, dass 
sie sich unbedingt mit ihm fotografieren lassen wollten. Diesem 
Wunsch wurde gerne nachgekommen, so dass an diesem Abend 
eine Menge toller Fotografien entstanden sein dürften. Aus der 
Hand des Nikolaus empfingen die Kinder unter den Asylbewer-
bern neben Süßigkeiten auch persönliche Geschenke, die von der 
Regierung von Mittelfranken finanziert wurden. Die Menschen in 
den fünf Neuendettelsauer Unterkünften waren sichtlich erfreut 
über die Musik und die Süßigkeiten, doch das Wertvollste an der 
Weihnachtsaktion war der Besuch selbst. Die Wertschätzung und 
das Gefühl, nicht vergessen zu sein, erwärmte an diesem Abend so 
manches Herz. Und die überaus positive Resonanz der Menschen 
gab dem Team auch eine große Portion Weihnachtsfreude zurück, 
so dass der Abend für alle Beteiligten zu einem sehr schönen Er-
lebnis wurde.
Text/Foto: Susanne Wittmann

Amtsblatt Neuendettelsau

Auflage: 4.000; erscheint 14-täglich
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Zweite Satzung zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Neuendettelsau (BGS/EWS)

vom 02.12.2025

Aufgrund von Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt die Gemeinde Neuendettelsau folgende Satzung zur Än-
derung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung (BGS/EWS) vom 05.08.2020 (Amtsblatt Nr. 16/2020 vom 

05.08.2020), sowie der ersten Änderungssatzung vom 30.11.2022 
(Amtsblatt Nr. 24/2022 vom 07.12.2022):

Art. 1

(Änderung von § 10 Abs. 1 Satz 2 – Einleitungsgebühr)

§ 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgenden Wortlaut:

„Die Gebühr beträgt 3,25 € pro Kubikmeter Abwasser.“

Art. 2

(Inkrafttreten)

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Neuendettelsau, 02.12.2025

Gemeinde Neuendettelsau

Christoph Schmoll

1. Bürgermeister

B e k a n n t m a c h u n g 
Festsetzung der Grundsteuer für 2026
Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide für 
2026 wird hiermit gemäß Art. 12 KAG i.V.m. § 122 Abs. 3 und 4 AO, 
i.V.m. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz die Grundsteuer für das Ka-
lenderjahr 2026 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt.
Sofern keine Änderungsbescheide erteilt wurden, gelten die den 
Steuerpflichtigen in der Vergangenheit zugestellten Grundsteuer-
bescheide weiter.
Die Steuerfestsetzungen können auf Wunsch im Rathaus – Finanz-
verwaltung, Zimmer 8 –, Johann-Flierl-Straße 19, 91564 Neuen-
dettelsau, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.
Für diese Bescheide treten mit dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für 2026 zugegangen 
wäre. Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrags 
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2026, vorbe-
haltlich einer anderen getroffenen Regelung, fällig.
Die Erhebung erfolgt für Steuerpflichtige, die einen Abbuchungs-
auftrag (SEPA-Mandat) erteilt haben, wie bisher, durch Abbuchung 
vom Bankkonto an den jeweiligen Fälligkeitstagen.
Für Barzahler werden nachfolgend die Fälligkeitstermine nach § 28 
GrStG bekanntgegeben:
1. Die Grundsteuer wird mit je einem Viertel des Jahresbeitrages 
am 15.02., 15.05.,
15.08. und 15.11.2026 zur Zahlung fällig.
2. Abweichend hiervon werden fällig:
a) Jahresbeiträge bis 15 € in einer Summe am 15.08.2026,
b) Jahresbeiträge bis 30 € je zur Hälfte am 15.02. und 15.08.2026.
Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Grundsteuer mit dem 
Jahresbetrag am 1. Juli entrichtet werden.

Am Besten erteilen Sie uns für die regelmäßigen Einzüge ein SEPA-
Mandat. Ein entsprechendes Formular ist in diesem Mitteilungs-
blatt abgedruckt.

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach 
dem Tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe entweder Widerspruch (siehe 1.) oder unmit-
telbar Klage (siehe 2.) erhoben werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird
ist der Widerspruch einzulegen bei der

Gemeinde Neuendettelsau
Johann-Flierl-Straße 19
91564 Neuendettelsau.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird
ist die Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach in 91522 Ansbach
Haus- und Postanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach

zu erheben.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Widerspruchs (siehe Nr. 1) ist schriftlich, zur 
Niederschrift, elektronisch oder in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich.
Die Erhebung einer Klage (siehe Nr. 2) ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformsatz zugelas-
senen Form möglich.
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen.

Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Durch die Einlegung von Rechtsmitteln wird die Wirksamkeit 
dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung 
der angeforderten Gebühren nicht aufgehoben (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 
Verwaltungsgerichtsordnung), es sei denn, dass die Vollziehung 
des Bescheides ausgesetzt oder Stundung gewährt worden ist.

Über alle die Steuerpflicht betreffenden Fragen erteilt die Ge-
meinde (Steueramt) Auskunft.

Gemeinde Neuendettelsau, 09.12.2025

Christoph Schmoll
Erster Bürgermeister

Ablesung der Wasseruhren an eigenen Brunnen-
anlagen, Gartenwasserentnahmestellen bzw. 
Zisternen
Die Hausbesitzer der Ortsteile Aich, Bechhofen, Geichsenhof, 
Mausendorf, Steinhof, Watzendorf, Wernsbach und Wollersdorf 
werden gebeten, die Zählerstände der Wasseruhren an eige-
nen Brunnenanlagen, Gartenwasserentnahmestellen bzw. Zis-
ternen abzulesen.

Die Zählerstände werden für die Abrechnung der Kanaleinlei-
tungsgebühren benötigt.

Die Mitteilung der Zählerstände bitten wir telefonisch an Frau 
Sabrina Sachse (Telefon 09874 502-213) oder per E-Mail (Sab-
rina.Sachse@neuendettelsau.eu) bis spätestens 6. Februar 
2026, durchzugeben.
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Bericht aus der Sitzung

Sitzungsdatum: Montag, 27.10.2025

Gebührenkalkulation 2026 - 2029 für die Entwässerungsein-
richtung und 2. Änderungssatzung der BGS/EWS
Der Gemeinderat Neuendettelsau hat in seiner jüngsten Sitzung 
die Abwassergebühren für den Zeitraum 2026 bis 2029 neu fest-
gelegt. Hintergrund ist die turnusgemäße Gebührenkalkulation 
durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV). Die 
bisherige Einleitungsgebühr von 2,65 €/m³ deckt die tatsächlichen 
Kosten nicht mehr. Ab 01.01.2026 beträgt die Gebühr daher 3,25 
€/m³. Gründe für die Erhöhung sind insbesondere steigende Per-
sonal- und Betriebskosten, ein höherer kalkulatorischer Zinssatz 
sowie notwendige Investitionen – darunter die Sanierung des Re-
genüberlaufbeckens II Süd. Um die Belastung für die Bürgerinnen 
und Bürger abzufedern, entnimmt die Gemeinde zudem jährlich 
87.000 € aus einer bestehenden zweckgebundenen Rücklage. Die 
Grundgebühren bleiben im bisherigen Rahmen (z. B. 75 € jährlich 
für kleine Wasserzähler). Im Vergleich zu den umliegenden Ge-
meinden liegt Neuendettelsau weiterhin im moderaten Bereich. 
Der Gemeinderat hat außerdem die 2. Änderungssatzung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung bes-
chlossen. Sie tritt zum 01.01.2026 in. Für den nächsten Kalkula-
tionszeitraum 2030–2033 wird der BKPV erneut beauftragt.

Breitbandausbau in Neuendettelsau läuft auf Hochtouren
Der Glasfaserausbau in den Ortsteilen ist weitgehend abgeschlos-
sen; lediglich in Wernsbach stehen noch Restarbeiten an. Auch im 
Hauptort schreiten die Baumaßnahmen zügig voran. In mehreren 
Straßen – u. a. Hermann-von-Bezzel-Straße, Johann-Flierl-Straße, 
Wilhelm-Löhe-Straße sowie im Bereich der Haager Straße (Schleif-
weg, Kohlerhecke, Feldstraße) – werden derzeit Leitungen verlegt.
In vielen Wohngebieten können die Arbeiten unter halbseitiger 
Sperrung stattfinden. Für den Ausbau in der Haager Straße ist jed-
och eine Vollsperrung notwendig:

 1. Bauabschnitt: Abzweigung Heilsbronner Straße bis Ringstraße – 
Sperrung bis voraussichtlich
Anfang November, Umleitung über Birkenhof- und Ringstraße.
 2. Bauabschnitt: Ringstraße bis Einmündung Schleifweg.

Ein weiterer Bautrupp kümmert sich um die Glasfaserquerung von 
der Wilhelm-Löhe-Straße in die Heilsbronner bzw. Haager Straße. 
Hierfür wird die Verkehrsführung über eine Dreiphasen-Ampel ge-
regelt. Auch Fuß- und Radverkehr müssen zeitweise Einschränkun-
gen in Kauf nehmen. Der Parkplatz an der Heilsbronner Straße ist 
für einige Tage nicht nutzbar; die Laurentius-Kita wird vorab in-
formiert.
Aktuelle Hinweise zu Sperrungen und Baufortschritt veröffentlicht 
die Gemeinde regelmäßig auf ihrer Homepage und über Crossiety.

Sitzungsdatum: Montag, 24.11.2025

6-streifiger Ausbau der BAB 6; Brückenverbreiterung AN 19
Im Zuge des Autobahnausbaus wird die Brücke der AN 19 nach 
Petersaurach über die BAB 6 abgerissen und neu gebaut. Es wäre 
möglich, einen fahrbahnbegleitenden Radweg neben der Kreis-
straße zu bauen. Durch den Gemeinderat war zu entscheiden, ob 
und in welcher Höhe die für den Radweg benötigte Verbreiterung 
der Brücke von Seiten der Gemeinde Neuendettelsau finanziell un-
terstützt werden soll.
Das Radverkehrskonzept der Gemeinde Neuendettelsau sieht in 
den interkommunalen Verbindungen einen straßenbegleitenden 
Radweg entlang der AN 19 von Neuendettelsau bis Petersaurach 
vor. Der Radweg ist als Alltagsradweg konzipiert und soll im Rah-
men der Verkehrswende dazu animieren, auch zwischen den Or-
ten öfter auf das Auto zu verzichten. Im Radverkehrskonzept des 
Landkreises wird der Weg voraussichtlich auch mit dieser Strecken-
führung enthalten sein.

Zusätzliche Kosten entstehen durch die Verbreiterung der Brücke 
und die Errichtung von Anschlussbauwerken beidseits der Brücke 
von je ca. 300 m Länge.
Von den Gesamtkosten werden Anteile der Autobahngesellschaft 
und Förderungen der Regierung von Mittelfranken und des Land-
kreises abgezogen. Aufgrund eines Grundsatzbeschlusses des 
Kreistags werden die Kosten für den Radweg nicht übernommen, 
sondern nur bezuschusst.
Seitens der Regierung von Mittelfranken wurde darauf hingewie-
sen, dass mit der Förderung die Bedingung verbunden ist, dass 
binnen drei Jahren der Radweg verkehrlich ins Radverkehrsnetz zu 
integrieren wäre. Aufgrund der einmaligen Gelegenheit, die Brü-
cke im Zuge des Autobahnausbaus zu verbreitern, wäre es emp-
fehlenswert, eine finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde 
Neuendettelsau zuzusagen.Auch die Neuendettelsauer Bürger 
würden den Radweg über die Brücke mitnutzen. Mehrheitlich 
wurde eine Bezuschussung durch die Gemeinde Neuendettelsau 
in Höhe von 250.000,00 € beschlossen.

Bericht aus dem Rechnungsprüfungsausschuss - örtliche 
Rechnungsprüfung und Feststellung der Jahresrechnung 
2024 - Verfahren gemäß Erläuterung 5 zu Art. 102 Gemeinde-
ordnung (GO):
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die örtliche Rechnungsprü-
fung durch stichprobenweise Kontrolle einzelner Sachverhalte vor-
genommen. Feststellungen, die sich daraus ergaben, sind im Be-
richt über das Ergebnis der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 
2024 (siehe Umlauf ) enthalten. Dieser wurde dem 1. Bürgermeis-
ter zur Bekanntgabe in der Gemeinderatssitzung zugeleitet. Der 
Gemeinderat hat nach Durchführung der örtlichen Rechnungs-
prüfung die Feststellung der Jahresrechnung 2024 einstimmig 
beschlossen. Die Jahresrechnung 2024 wird mit einem Gesamter-
gebnis von 24.926.535,87 Euro festgestellt. Die (Hoheits-)Verwal-
tung wurde für das Haushaltsjahr 2024 entlastet.

Städtebauförderung 2026; Jahresanmeldung von Einzelmaß-
nahmen für die Jahre 2026 ff - Bedarfsmitteilung
an die Regierung von Mittelfranken
Die Gemeinde Neuendettelsau wurde 2021 in das Bay. Städte-
bauförderungsprogramm aufgenommen. Im Vorfeld fanden inten-
sive Gespräche zwischen der Verwaltung und der Regierung von 
Mittelfranken statt. Die Einzelmaßnahmen lauten wie folgt:

- Erwerb und Sanierung „Löhehaus“ mit Umfeld und Tiefgarage
- Sternplatz-Umgestaltung aus ISEK
- Neugestaltung altes Feuerwehrhaus samt Umgriff

Für die abgeschlossene Maßnahme „ISEK“ hat die Gemeinde im 
September 2025 den Zuschuss über
die Städtebauförderung bereits erhalten.

Die Verwaltung wurde einstimmig beauftragt, die Bedarfsmittei-
lung bei der Regierung von Mittelfranken vorzulegen.

Anpassung der Benutzungsgebühren für die gemeindlichen 
Sportanlagen zum 01.01.2026
Die derzeit gültigen Benutzungsgebühren für die gemeindlichen 
Sportanlagen der Gemeinde Neuendettelsau wurden zuletzt im 
Jahr 2010 festgelegt. Seither ist es zu einer erheblichen Steigerung 
der Betriebskosten gekommen. Mit Blick auf künftige (über-)örtli-
che Prüfungen wurde daher eine Anpassung der Benutzungs-
gebühren um mindestens 45 % dringend empfohlen, wobei eine 
vollständige Kostendeckung der reinen Betriebskostensteigerun-
gen damit weiterhin nicht erreicht wird.
Die Benutzungsgebühren werden jeweils zum 1. Januar eines 
Jahres um die vom Statistischen Bundesamt
für das vorangegangene Kalenderjahr festgestellte Inflationsrate 
angepasst.
Es handelt sich jeweils um Nettobeträge, derzeit besteht keine Um-
satzsteuerpflicht durch die Gemeinde.
Einstimmig wurde die Erhöhung der Gebühren zum 01.01.2026 
beschlossen
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Bürgerstiftung Neuendettelsau unterstützt den Hos-
pizverein Neuendettelsau/Windsbach e.V.
Der Hospizverein Neuendettelsau/Windsbach e.V. durfte sich über 
eine großzügige Spende der Bürgerstiftung Neuendettelsau freu-
en. Diese finanzielle Unterstützung trägt dazu bei, die wertvolle 
Arbeit des Vereins fortzusetzen, der sich mit großem Engagement 
der Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen 
sowie deren Angehörigen widmet.

Im Rahmen einer kleinen Übergabe im Rathaus überreichten Bür-
germeister Christoph Schmoll, Vorsitzender der Bürgerstiftung, 
und Herr Siegfried Horn, Mitglied des Stiftungsrats, den symboli-
schen Scheck an den Hospizverein. Bürgermeister Schmoll beton-

Gemeinsames Projekt mit der Kirchengemeinde - Dorfmitte;
Im November fanden gemeinsame Gesprächstermine mit der 
Kirchengemeinde und der Regierung von Mittelfranken und der 
ev. Landeskirche statt.
Die Regierung von Mittelfranken stellt der Gemeinde Mittel aus 
der Städtebauförderung für die Kooperation mit der Kirchenge-
meinde, für den Dorfplatz, für das Löhe-Haus und für öffentliche 
Stellplätze in Aussicht. Zu den Stellplätzen führt die Regierung von 
Mittelfranken aus, dass im Zuge der Baugenehmigung aufgrund 
der besonderen Bedingungen auf die Forderung nach Stellplätzen 
verzichtet werden solle. Im Gegenzug wird die Durchführung einer 
Mehrfachbeauftragung für ein gemeinsames Konzept Gemeindez-
entrum, Löhe-Haus und Dorfplatz zur Bedingung gemacht.
Die Durchführung einer Mehrfachbeauftragung bedeutet, dass 
ähnlich eines Wettbewerbs, wie er bereits am Schaltengarten 
durchgeführt wurde, ein Fachbüro Auslobungsunterlagen erstellt 
und ca. 3 bis 4 unterschiedliche Büros zur Teilnahme aufgefordert 
werden. Die Ergebnisse des Wettbewerbssiegers sind dann in der 
Realisierung umzusetzen.
Der von der Regierung vorgezeichnete Terminplan ist nach erster 
Recherche durch das Bauamt ambitioniert, aber machbar. Die Ver-
treter der Kirchengemeinde können sich vorstellen auf dieser Basis 
in ein gemeinsames Projekt mit der Kommune einzusteigen. Bei ei-
nem weiteren Besprechungstermin wurden die bisherigen Ergeb-
nisse auch durch die ev. Landeskirche sehr positiv aufgenommen 
und dafür votiert, das Projekt auf dieser Basis weiterzuführen. Dafür 
will die Landeskirche die Mittel für die Kirchengemeinde entspre-
chend reservieren und auch Zugeständnisse bei der Beurteilung 
des Projekts im Zuteilungsausschuss machen.

Sitzungsdatum: Montag, 08.12.2025

Abschluss der Überarbeitung des städtebaulichen Wettbe-
werbs "Oberer Schaltengarten"
Der städtebauliche Wettbewerbsbeitrag wurde durch den En-
twurfsverfasser aufgrund der Vorschläge aus dem Gremium in 
zwei Phasen überarbeitet. Nun wurde der überarbeitete Entwurf 
mit den eingearbeiteten Wünschen und Anregungen des Gremi-
ums von den beiden Fachplanern in der Sitzung vorgestellt und 
einstimmig beschlossen.

Die Auswertung und Vergabe der Bauplätze im Baugebiet 
"Haag Nord" wurde in nichtöffentlicher Sitzung bekanntgegeben. 
Aus Datenschutzgründen kann eine Veröffentlichung des Ergeb-
nisses nur eingeschränkt erfolgen. Es wurden 5 Bewerbungen 
entsprechend der „Kriterien für die Vergabe von gemeindlichen 
Bauplätzen im Baugebiet Haag-Nord“ geprüft und bewertet. Da 
insgesamt fünf Bauplätze zur Verfügung stehen, wählen die Bew-
erber in Reihenfolge der Platzierung ihren Bauplatz. Die Bewerber
werden von der Verwaltung dementsprechend informiert.

Redaktionsschluss Amtsblatt

Berichte und Ankündigungen für die nächste Amtsblattaus-
gabe schicken Sie bitte bis spätestens Mittwoch, 07. Januar, 
12:00 Uhr, an amtsblatt@neuendettelsau.eu. Achtung! Spä-
ter eingereichte Beiträge können nicht berücksichtigt werden! 
Kostenpflichtige Anzeigen fürs Amtsblatt richten Sie bitte an 
amtsblatt@habewind.de

Mitteilungen aus dem Rathaus

Amtsblatt online
Das Amtsblatt gibt’s auch digital
zum Herunterladen:

Schließzeiten über die Weihnachtsfeiertage
Rathaus und Gemeindewerke
Während der Weihnachtsferienzeit bleiben das Rathaus und die 
Gemeindewerke Neuendettelsau von

Montag, 29. Dezember 2025
bis einschließlich Montag, 5. Januar 2026

für den Besucherverkehr geschlossen.

Sonderöffnungszeiten Wahlamt
Das Wahlamt ist während der gesamten Schließzeit 
(29.12.2025–05.01.2026) zu den üblichen Geschäftszeiten ge-
öffnet und besetzt.
Geschäftszeiten des Wahlamtes:

• Montag: 08:00–12:00 Uhr und 14:00–18:00 Uhr
• Dienstag bis Donnerstag: 08:00–12:00 Uhr und 14:00–16:00 Uhr
• Freitag: 08:00–12:00 Uhr

In diesem Zeitraum können Bürgerinnen und Bürger Unterstüt-
zungsunterschriften leisten (siehe entsprechende Bekanntma-
chung am 17. Dezember 2025).

Sonderregelung
Standesamt / Einwohnermeldeamt / Passamt
Das Standesamt sowie das Einwohnermelde- und Passamt sind 
während der Schließzeit telefonisch erreichbar unter

09874 / 502-132 oder -134.

Für dringende Angelegenheiten ist eine Terminvereinbarung 
möglich.

Sonderöffnungszeiten der Bücherei
Die Bücherei Neuendettelsau hat über die Feiertage wie folgt 
geöffnet:
• Montag, 29. Dezember 2025:  geöffnet (reguläre Öffnungszeiten)
• Dienstag, 30. Dezember 2025: geöffnet (reguläre Öffnungs-

zeiten)
• Freitag, 2. Januar 2026: geschlossen
• Montag, 5. Januar 2026: geöffnet (reguläre Öffnungszeiten)

Freizeitbad Novamare
Das Freizeitbad Novamare hat Betriebsurlaub von Freitag, 19. 
Dezember 2025, bis Freitag, 26. Dezember 2025 sowie von Mitt-
woch, 31. Dezember 2025 bis Donnerstag, 1. Januar 2026.

Ab Freitag, 2. Januar 2026, ist das Freizeitbad wieder regulär 
geöffnet.

Wertstoffhof Neuendettelsau
Der Wertstoffhof in Neuendettelsau bleibt am 24. und 31. De-
zember geschlossen, ist jedoch am 27. Dezember sowie am 3. 
und 10. Januar wie gewohnt für unsere Bürger geöffnet.
Ab Mittwoch, 7. Januar 2026, sind alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wieder wie gewohnt für Sie da.

Ab Mittwoch, 7. Januar 2026, sind alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wieder wie gewohnt für Sie da.
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te, dass die Bürgerstiftung stets 
Projekte mit gemeinnützigem 
Charakter fördert, die das Mit-
einander und den sozialen Zu-
sammenhalt in der Umgebung 
stärken.

Frau Meister, die erste Vorsitzen-
de des Hospizvereins, drückte 
ihren herzlichen Dank für die 
Unterstützung aus und erklärte, 
wie wichtig diese Spende für 
die Fortführung der vielfältigen 
Angebote des Vereins ist. Be-
sonders hervorgehoben wurden 
die Aus- und Fortbildung der 
ehrenamtlichen Helfer sowie 
die Angebote für Angehörige, 
wie beispielsweise die Trauerge-
spräche, die einen wichtigen Be-
standteil der Arbeit des Vereins 
bilden.

Dank dieser Spende wird es dem Hospizverein möglich sein, wei-
terhin einfühlsame und professionelle Betreuung anzubieten und 
den Menschen in ihrer letzten Lebensphase beizustehen.

Spendenübergabe an den Hospizverein Foto: Daniela Stürmer

Ersatz-Buslinie für „Ortsbus“
Der Bus der Innerortslinie wurde zum Fahrplanwechsel (15.12.2025) 
eingestellt. Bisher konnten die Bürgerinnen und Bürger am Mon-
tag- und Freitagnachmittag bzw. am Mittwochvormittag die Bus-
linie innerhalb von Neuendettelsau nutzen. Leider wurde das An-
gebot nicht sehr gut angenommen, daher wird diese Linie künftig 
nicht mehr betrieben.

Als Alternative bietet sich die Nutzung der Busse des ÖPNV ab 01. 
Januar 2026 an. Wir konnten erreichen, dass die Haltestelle „Haus 
der Stille“ Aufrecht erhalten wird.

Der Bus der Linie 717 hält an der Haltestelle „Haus der Stille“ von 
Montag – Freitag um 15:09 Uhr und fährt weiter zur Haltestelle 
Sternplatz (15:12 Uhr) und zur Haltestelle „Reuther Straße, SB-Cen-
ter“ (15:14Uhr).

Die Rückfahrt von der Haltestelle SB-Center Besenbeck kann wahl-
weise

• mit der Linie 712 um 16:25 Uhr zurück zur Haltestelle Laurenti-
uskirche (Ankunft 16:29 Uhr) durchgeführt werden oder

• mit der Linie 717 um 17:20 Uhr zum Sternplatz (17:22 Uhr) bis 
zum Ausstieg am Haus der Stille (ca. 17:25 Uhr).

Alle diese Fahrten finden täglich von Montag bis Freitag statt 
und sind gebührenpflichtig im Rahmen der ÖPNV. Sobald die ak-
tualisierten Fahrpläne vorhanden sind, werden Sie auf der Home-
page der Gemeinde www.neuendettelsau.eu zur Verfügung ge-
stellt. Aktuelle ÖPNV-Verbindungen im Landkreis Ansbach sind 
unter vgn.de zu finden.

Spendenübergabe an die
1. Vorsitzende des Hospizver-
eins Sabine Meister 
Foto: Daniela Stürmer

Streugutausgabe
Auch in diesem Winter können Sie sich im Bauhof der Gemein-
de wieder mit Streugut versorgen. Ausgabe findet an jedem 
ersten Samstag im Monat , von 10:00 – 11:00 Uhr, im Bauhof, 
Karlsbader Straße statt. Jeder Haushalt erhält 2 Eimer Sand oder 
Split.

Nächste Termine: 03.01.2026 und 07.02.2026

Termine Digital-Sprech-
stunden

Die nächsten „Digitalen Sprechstunden“ finden statt am:

• Mittwoch, 17. Dezember (18 - 20 Uhr) im Bürgertreff
• Mittwoch, 7. Januar (18 - 20 Uhr) im Bürgertreff
• Freitag, 16. Januar (14 - 16 Uhr) im Rathaus

Gemeindebücherei
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Es ist was los in der KOKIJA
Öffnungszeiten „Offener Treff“ im JuZ

Montag, Mittwoch, Donnerstag

14.00 - 18.00 Uhr

Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr und

18.00 - 21.00 Uhr

Samstag 18.00 - 21.00 Uhr

Ihr findet uns auf Instagram (QR-Code) - und auf der Homepage 
kokija-nau.eu!
















































